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 Veröffentlicht am 29.05.1972

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Die Äußerung vor Zeugen am Gang des Gerichtes, daß gegen einen Notar ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde,

ohne beizufügen, daß dieses Disziplinarverfahren schon geraume Zeit eingestellt wurde, bildet die Disziplinarvergehen

der Berufspflichtenverletzung und der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes.
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